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Im Überblick

ZAHL DER REZEPTE mit zu
zahlender Rezeptgebühr

Diesen Folder können Sie im Internet kostenlos nachbestellen:
www.hauptverband.at/bestellung_rego-folder

NETTO-
EINKOMMEN
IN € (Jahr)
ohne Sonder-
zahlungen

Beispiel:
Ein Versicherter hat ein
Jahres-Nettoeinkommen
von 12.000 €. Aufgrund
der 2%-Obergrenze ist
er für das laufende Ka-
lenderjahr ab Verschrei-
bung Nr. 49 von der
Rezeptgebühr befreit.

9.268,80 12.000 18.000 24.500 27.840,24

Sie finden in diesem Folder:

• Eine kurze Erklärung

• Die wichtigsten Auskünfte

Bei allgemeinen Fragen zur Rezeptgebühren-Obergrenze wenden
Sie sich bitte an das SV-Servicecenter unter 050124-3360
österreichweit zum Ortstarif, Mo.–Fr. von 08.00 bis 18.00 Uhr.

Rezeptgebührenbefreiung
nach Erreichen IHRER
persönlichen Obergrenze

Bezieher einer
Ausgleichszulage

sind ohne Antrag
befreit

Ausgleichszulagen-
Richtsatz für 12
Monate (772,4 € netto
pro Monat)

Höchstbeitrags-
Grundlage für

12 Monate
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Die Rezeptgebühr in Österreich Einige wichtige Details…
Die zeitnahe Ermittlung einer Befreiung aufgrund
der Obergrenze
Eine aktuelle Berechnung, ob die Obergrenze bereits er-
reicht wurde, ist aus verschiedenen Gründen leider nicht
möglich. Da die aktuellen Jahres-Nettoeinkommen der
Erwerbstätigen der Sozialversicherung nicht bekannt
sind, hat man sich zu einer Betrachtung im Rückblick auf
das zurückliegende Kalenderjahr entschlossen: So wird
2009 auf Basis der Einkommensdaten 2008 (sofern vor-
handen; sonst wird das jeweils aktuellste verfügbare
Jahr herangezogen) die 2%-Obergrenze berechnet. So-
bald diese im laufenden Jahr 2009 erreicht ist, wird die
Befreiung dem Arzt bzw. der Ordinations-hilfe nach Ste-
cken der e-card in das Lesegerät angezeigt.

Der Schutz Ihrer Daten
Einkommensdaten und Daten zum persönlichen Medi-
kamentenbedarf sind höchst privat und sensibel. Daher
werden für diese neue Sozialleistung keine neuen Daten
erhoben oder gespeichert, sondern es wird ausschließ-
lich auf bereits bestehende und der Sozialversicherung
bekannte Daten zurückgegriffen. Weder der verschrei-
bende Arzt noch die Ordinationshilfe hat Einsicht in Ihr
Einkommen oder Ihren Medikamentenverbrauch.

Die Berücksichtigung von Mitversicherten
Mitversicherte wie Ehepartner oder Kinder und deren Ein-
künfte werden bei der Berechnung des Einkommens des
Versicherten nicht berücksichtigt. Hingegen werden die
Rezeptgebühren, die für Mitversicherte bezahlt wurden,
für die Erreichung der Obergrenze mit angerechnet. Das
heißt, dass dadurch die Obergrenze rascher erreicht wird.

Für jedes Medikament, das Sie auf Kosten Ihrer Kranken-
Kasse beziehen, müssen Sie in der Apotheke eine Re-
zeptgebühr von 4,90 € zahlen. Wenn das Medikament
weniger als diesen Betrag kostet, entfällt die Rezeptge-
bühr und es ist der Preis des Medikaments zu zahlen.
Personen mit geringem Einkommen (Alleinstehende bis
772,40 € netto pro Monat) können über Antrag von die-
ser Gebühr befreit werden. Bezieher einer Ausgleichszu-
lage sind grundsätzlich ohne Antrag befreit.

Seit 1.1.2008 muss jeder Versicherte nur so lange die
Rezeptgebühr zahlen, bis er im laufenden Jahr mit diesen
Zahlungen einen Betrag von 2% seines Jahres-Netto-
einkommens erreicht hat. Danach ist er für den Rest
des Jahres von der Rezeptgebühr befreit.

Wie die Rezeptgebühren-
obergrenze umgesetzt wird
Die Sozialversicherung führt für jeden Versicherten ein eige-
nes Rezeptgebühren-Konto. Auf der einen Seite wird
das Jahres-Nettoeinkommen verbucht. Auf der anderen Sei-
te werden die im laufenden Jahr bezahlten Rezeptgebüh-
ren, soweit sie der Sozialversicherung bekannt sind, addiert.
Sind damit 2% des Jahres-Nettoeinkommens erreicht, wird
dies dem verschreibenden Arzt in der Ordination ange-
zeigt, sobald die e-card des Versicherten in den Kar-
tenleser gesteckt wird. Der Arzt bzw. die Ordinationshilfe
sieht nur, dass eine Befreiung vorliegt, nicht jedoch aus wel-
chem Grund, und vermerkt wie bisher diese Befreiung auf
dem Rezept. In der Apotheke wird dem Versicherten die

Rezeptgebühr nicht mehr in Rechnung gestellt.
Die Befreiung aufgrund der Rezeptge-

bührenobergrenze führt jedoch nicht
zu einer Befreiung von Kosten-

anteilen für Heilbehelfe und
Hilfsmittel (z.B. Brillen, Krü-
cken, Rollstühle) oder Spi-
talskostenbeiträgen nach
den Landesgesetzen.

Die Ermittlung des Jahres-Nettoeinkommens
Die Sozialversicherung kennt von jedem Versicherten die
Jahresbeitragsgrundlage, weil auf dieser Basis ja die Sozi-
alversicherungsbeiträge berechnet werden. Sonderzahlun-
gen (Urlaubs- und Weihnachtsgeld etc.) werden generell
nicht berücksichtigt.

Bei Erwerbstätigen wird das Jahres-Nettoeinkommen auf-
grund der der Sozialversicherung bekannten Jahresbei-
tragsgrundlage analog den Bestimmungen des Arbeitslo-
senversicherungsgesetzes berechnet. Es wird immer ein
gesamtes Kalenderjahr im Nachhinein betrachtet, nicht
die einzelnen Monate und auch nicht das laufende Jahr.
Unterschiede zwischen Ihrer aktuellen Einkommenssitua-
tion und der zuletzt bekannten Berechnungsgrundlage
werden jeweils im Folgejahr berücksichtigt.

Bei Pensionisten wird die im laufenden Kalenderjahr bezo-
gene Nettopension zur Berechnung herangezogen.

Die Apotheken rechnen monatlich im Nachhinein mit der
Krankenversicherung ab. Es dauert im Durchschnitt sechs
bis acht Wochen nach Ende des betreffenden Kalender-
monats, bis die Rezeptdaten im Rezeptgebührenkonto
aufscheinen. Wenn deshalb oder aus anderen Gründen
ein Versicherter zunächst „zu viel“ Rezeptgebühren be-
zahlt hat, wird dies im nächsten Kalenderjahr durch eine
Gutschrift berücksichtigt und führt in der Folge zu einer
früheren Erreichung der Rezeptgebühren-Obergrenze.
Sollte es zu keiner Anrechnung des Guthabens im Folge-
jahr kommen, so kann dieses über Antrag frühestens im
zweitfolgenden Kalenderjahr (erstmals im Jahr 2010) aus-
gezahlt werden.

Versicherte mit einem Einkommen unter dem Einzelricht-
satz für die Ausgleichszulage, die nicht von der Rezeptge-
bühr befreit sind, verfügen entweder über sonstiges eige-
nes Einkommen oder leben mit einem Ehegatten oder
Lebensgefährten mit eigenem Einkommen im gemeinsa-
men Haushalt. Daher wird das Jahresnettoeinkommen
mindestens aufgrund des Zwölffachen des Ausgleichszu-
lageneinzelrichtsatzes berechnet. Jeder Versicherte, der
nicht wegen sozialer Schutzbedürftigkeit von der Re-
zeptgebühr befreit ist, hat daher mindestens 37 Re-
zeptgebühren pro Jahr zu zahlen.

Die Rolle der e-card
Die e-card wird verwendet, um in der Ordination dem
Arzt so rasch wie möglich anzuzeigen, dass eine Be-
freiung aufgrund Erreichung der 2%-Obergrenze vor-
liegt. Die e-card ist eine Schlüsselkarte: Sie enthält
selbst keine medizinischen Daten, sondern dient als
Zugang zu den hoch sicheren Datenbeständen der
Sozialversicherung. Sie ist damit der ideale Weg, um
der Ordination rasch anzuzeigen, dass eine Rezept-
gebührenbefreiung vorliegt.


